
Gemeinsame
amtliche Bekanntmachungen

Vor Reisebeginn Gültigkeit der Reisepässe 
und Ausweise überprüfen 
Die Urlaubszeit steht vor der Tür. Aus diesem Grund empfehlen 
die Gemeinden Dautmergen und Dotternhausen, sich recht-
zeitig vor Antritt der Reise zu vergewissern, ob Personalaus-
weis, Reisepass und Kinderreisepass noch gültig sind oder 
vielleicht noch neu ausgestellt werden müssen. 
Sowohl der Personalausweis als auch der Reisepass werden 
von der Bundesdruckerei in Berlin ausgegeben. Dabei muss 
derzeit mit einer Wartezeit von bis zu vier Wochen gerechnet 
werden. 

Welche Unterlagen werden zur Beantragung eines neuen 
Dokumentes benötigt? 
Zum Beantragen eines neuen Personalausweises sind der 
bisherige Personalausweis und ein aktuelles biometrisches 
Lichtbild (nicht älter als 6 Monate) vorzulegen. Die Gebühr be-
trägt 28,80 €. Die Beantragung muss durch den Antragsteller 
persönlich erfolgen. Die Ausweispflicht beginnt grundsätzlich 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres. Wird erstmals ein Per-
sonalausweis beantragt, so dient meist der Kinderreisepass 
als Grundlagendokument. Die Gültigkeitsdauer beträgt bei 
Antragstellern, bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres, 6 
Jahre. Die Gebühr für dieses Dokument beträgt 22,80 €. Hat 
der Antragsteller das 24. Lebensjahr vollendet, so gilt der Per-
sonalausweis 10 Jahre. 
Um einen Reisepass beantragen zu können, bedarf es der 
Vorlage des bisherigen Reisepasses. Soll erstmals ein Rei-
sepass ausgestellt werden, so gilt der Personalausweis als 
Grundlage. Das Passbild für den Reisepass darf ebenfalls nicht 
älter als 6 Monate sein und muss ebenfalls biometrietauglich 
sein. Auch hier kann der Antrag nur persönlich gestellt wer-
den. Die Gebühr für den Reisepass beträgt bei Antragstellern, 
die das 24. Lebensjahr vollendet haben, 60,-- €. Der Pass ist 
10 Jahre gültig. Bei Antragstellern bis zur Vollendung des 24. 
Lebensjahres fallen Gebühren in Höhe von 37,50 € an. Die 
Gültigkeitsdauer beträgt 6 Jahre. Antragstellern die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben und einen Reisepass 
beantragen möchten, müssen zusätzlich eine unterschriebene 
Zustimmungserklärung und die Ausweispapiere der Sorgebe-
rechtigten vorlegen. 

Ausweise von mitreisenden Kindern müssen ebenfalls über-
prüft werden. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die zur 
Auswahl stehen: 
Grundsätzlich gibt es für Kinder bis zur Vollendung des 12. 
Lebensjahres die Möglichkeit, einen Kinderreisepass aus-
zustellen. Hierzu ist eine Geburtsurkunde des Kindes, eine 
schriftliche Zustimmungserklärung und die Ausweise der Sor-
geberechtigten, sowie ein biometrietaugliches Passbild des 
Kindes erforderlich. 

Die Gebühr beträgt 13,-- €. Bei Kindern, die das 10. Lebens-
jahr bereits vollendet haben oder es in Kürze vollenden, muss 
das Kind ebenfalls zur Beantragung zum Unterschreiben mit-
kommen. Die Gültigkeitsdauer beträgt ab der Antragstellung, 
die sofort bei Vorliegen aller Voraussetzungen erfolgt, 6 Jahre. 
Kinderreisepässe können höchstens bis zu einem Alter von 12 
Jahren   verlängert werden. Der Kinderreisepass kann nur vor 
Ablauf der Gültigkeitsdauer verlängert werden; nach Ablauf 
der Gültigkeitsdauer wird der Kinderreisepass ungültig. Dann 
muss der Kinderreisepass neu ausgestellt werden. Die Ge-
bühr für eine Verlängerung oder Aktualisierung beträgt 6,-- €. 
Anstelle des Kinderreisepasses kann auch vor Entstehen der 
gesetzlichen Ausweispflicht ein Personalausweis beantragt 
werden. Gibt es bisher keinen Kinderreisepass als Grundlage, 
so ist ebenfalls eine Geburtsurkunde, die Zustimmung sowie 
die Ausweise der Sorgeberechtigten, ein biometrietaugliches 
Lichtbild und die persönliche Beantragung erforderlich. Die 
Gebühr beträgt hierfür 22,80 €; die Gültigkeit beträgt 6 Jahre. 
Darüber hinaus kann auch für Kinder ein Reisepass bean-
tragt werden, der 6 Jahre gültig ist. Erforderlich hierzu ist der 
Kinderreisepass/Personalausweis oder die Geburtsurkunde, 
ein biometrietaugliches Lichtbild sowie die Zustimmung und 
Ausweise der Sorgeberechtigten. Fingerabdrücke werden für 
Kinder ab vollendetem 6. Lebensjahr bei Antragstellung ge-
nommen, die Unterschrift des Kindes ist ab vollendetem 10. 
Lebensjahres des Kindes erforderlich. Zu entrichten ist eine 
Gebühr von 37,50 €. 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige 
Gemeindeverwaltung. 
 
Regierungspräsidium Tübingen
Aus Drei wird Vier! Erweiterung der länderübergreifenden 
Kooperation des Mess- und Eichwesens im Südwesten 
stärkt den Verbraucherschutz. 
Bereits seit 2013 arbeiten das Eich- und Beschusswesen Ba-
den-Württemberg, die Hessische Eichdirektion und das Lan-
desamt für Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz erfolgreich 
im Rahmen einer Selbstverpflichtung zusammen. Nun schließt 
sich das Eichwesen des Saarlandes an. 
Mehr als 100 Millionen eichpflichtige Messgeräte deutsch-
landweit - allein diese Zahl verdeutlicht die Bedeutung des 
Mess- und Eichwesens. 
„Mit dem Beitritt der Eichbehörde des Saarlandes wird der 
Informations-, Wissens- und Erfahrungsaustausch erweitert 
und damit der Verbraucherschutz gestärkt“ so Regierungsprä-
sident Klaus Tappeser anlässlich der heutigen Unterzeichnung 
der Kooperationsvereinbarung. 
Ziel der länderübergreifenden Zusammenarbeit ist es, die Ar-
beit der Mess- und Eichverwaltungen kontinuierlich zu verbes-
sern und sich gemeinsam zukünftigen Herausforderungen zu 
stellen. Austausch und Vernetzung sind zentrale Bestandteile 
der Vereinbarung. Die gemeinsame Ausbildung der Eichbeam-
ten, die gegenseitige Nutzung und Beschaffung von Prüfaus-
rüstung sowie ein abgestimmtes Leistungsangebot verringern 
die personellen und finanziellen Aufwendungen der Kooperati-
onspartner und garantieren ein einheitliches Vollzugshandeln. 
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Rettungsdienst

Notarzt

Feuerwehr 112
Polizei 110
jeweils ohne telefonische Vorwahl

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Außerhalb der Sprechstunden der Hausarztpraxen und 
der Notfallpraxen:

Tel. 116 117

Samstag, Sonn- und Feiertag: 
08.00 Uhr – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. Nr. 0180 5911690

Stadtapotheke Schömberg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
 8.00 - 12.30 Uhr
und 14.00 - 19.30 Uhr
Mittwoch 8.00 - 12.30 Uhr
und 17.30 - 18.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.30 Uhr

Wochenend- und Feiertags-Notdienstplan  
der Apotheken
Samstag, 11.07.2020 
Hohenzollern-Apotheke Bisingen, Steinhofener Str. 14, 
72406 Bisingen, Tel. 07476/94655956 

Sonntag, 12.07.2020 
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Str. 23, 
72355 Schömberg, Tel. 07427/94750 

AIDS-Beratung 
Beratungszeiten bei der AIDS-Beratung 
des Gesundheitsamtes 
Beratung zu AIDS und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten werden im Rahmen der offenen Sprechstunde 
am 1. Donnerstag im Monat von 16.00 - 17.00 Uhr beim 
Landratsamt -Gesundheitsamt-, Weilheimer Straße 31,  
72379 Hechingen, Tel. 07471/9303-1568, angeboten.

Cannabis-Sprechstunde beim  
Gesundheitsamt:
jeden Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr
Tel. kostenfrei (0800) 3784784
E-Mail-Beratung: info@cannabissprechstunde.de
www.drugstime.de

Telefonseelsorge
in persönlichen Not- und Krisensituationen bei Tag und 
(im dringenden Fall) auch bei Nacht über (0800) 1110111.

Notrufe/Notdienste
Gesundheitsdienste

Dotternhausen
Rathaus ☎  (0 7427) 9405-0
 Fax: (0 7427) 9405-30
in dringenden Notfällen abends ☎  0152 / 21025483 oder
oder am Wochenende: ☎  (0 172) 7309193
Abfallberater ☎  (0 7433) 921371
Bauhof ☎  (0 7427) 914786
Bücherei ☎  (0 7427) 8728
Öffnungszeiten: Mo. u. Mi.17.00-19.30 Uhr
Festhalle ☎  (0 7427) 914772
Feuerwehrgerätehaus ☎  (0 7427) 8481
Grüngutplatz
Öffnungszeiten: Fr. 14-18 Uhr, Sa. 9-13 Uhr
Forstrevier Heiligenzimmern ☎  (0 7427) 91001
Vertretung: Förster Elmar Maier
E-Mail: fr.schoemberg@zollernalbkreis.de 
Sprechzeit: Mo. – Fr. 7.30 – 8.00 Uhr & Di. 16.00 – 18.00 Uhr
Jugendmusikschule Zollernalb e. V.:
Hauptstr. 21 (Rathaus), 72359 Dotternhausen,
Tel. (07427) 8654, Fax (07427) 6141
info@jms-zollernalb.de, www.jms-zollernalb.de 
Sprechzeiten:
Mo., Mi., Do 8.30 - 11.30 Uhr und Di 8.30 - 12.30 Uhr
Kindergarten ☎  (0 7427) 914766
Kinderkrippe ☎  (0 7427) 4661911
Telefon-Hotline ☎  (0 7427) 94006-11 
Nahwärmeversorgung     (tagsüber)
 ☎  (0 7427) 94006-99 

(ab 17.00 Uhr) 
Vorwahl bitte mitwählen!

Schule
Dotternhausen ☎  (0 7427) 2240
Sporthalle ☎  (0 7427) 914765
Stromversorgung ☎  (0 7427) 931566
Überlandwerk Eppler GmbH
Internet-Adresse der Gemeinde:
http://www.dotternhausen.de
E-Mail-Adressen der Gemeinde: 
Zentraler Posteingang: info@dotternhausen.de
Amtsverweser Herr Kühlwein: buergermeister@dotternhausen.de
Frau Engesser: engesser@dotternhausen.de
Frau Hahn: hahn@dotternhausen.de
Frau Huonker: huonker@dotternhausen.de
Herr Mertes: mertes@dotternhausen.de
Frau Schwarz: schwarz@dotternhausen.de

Dautmergen
Rathaus ☎  (0 74 27) 2507
 Fax: (0 74 27) 82 07

Bürgerhaus Dautmergen ☎  (0 7427) 59 09 597
Internet-Adresse der Gemeinde: 
http://www.gemeinde-dautmergen.de/
E-Mail-Adresse der Gemeinde: info@gemeinde-dautmergen.de

Förster Stephan Kneer ☎  (0 7427) 590 93 09
fr.leidringen@zollernalbkreis.de Fax: (0 74 33) 922 15 88
Grüngutplatz auf Erddeponie Beugen-Reute
Öffnungszeiten: Fr. 14 bis 18 Uhr und Sa. 10 bis 17 Uhr

Öffnungszeiten der 
Gemeindeverwaltung

Rathaus Dotternhausen
Montag  08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr 
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung.

Rathaus Dautmergen
Montagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Dienstagvormittag: 08.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstagvormittag: 08.00 - 12 00 Uhr 
Dienstags:  17.00 - 20.00 Uhr 
Abendsprechstunde BM Lippus 17.00 - 19.00 Uhr 

Gemeindekontakte
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Digitalisierung, technologischer Fortschritt und zunehmend 
komplexere Informations- und Kommunikationstechniken 
stellen die Eichbehörden vor neue Herausforderungen. Zu-
kunftsfähige Mobilität beispielsweise setzt auf Elektro- und 
Wasserstofffahrzeuge mit der dazugehörigen E-Ladesäulen-In-
frastruktur und Wasserstofftankstellen. „Die Technologien 
werden immer komplexer, ein länderübergreifendes Zusam-
menwirken umso wichtiger“. so Regierungspräsident Klaus 
Tappeser. 
Mit der Konformitätsbewertung vor dem Inverkehrbringen 
von Messgeräten sowie dem Eichwesen und der Marktüber-
wachung ist das staatliche Mess- und Eichwesen der Garant 
für das gegenseitige Vertrauen der Kunden und Hersteller. Es 
gewährleistet Markttransparenz und fairen Wettbewerb, ge-
koppelt mit dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher als Käufer von gemessenen Waren und Dienstleistungen. 
Hintergrundinformationen 
Der Landesbetrieb Eich- und Beschusswesen Baden-Würt-
temberg des Regierungspräsidiums Tübingen ist für das ganz 
Land Baden-Württemberg zuständig.  Zu seinen Aufgaben 
zählt insbesondere   die Eichung und Prüfung von Messgerä-
ten. Damit sorgt er für das richtige Maß, für richtiges Messen 
und die Einhaltung der Vorgaben des Mess- und Eichgesetzes. 
Seit 2013 arbeitet der Landesbetrieb Eich- und Beschuss-
wesen Baden-Württemberg erfolgreich mit der Hessischen 
Eichdirektion und dem Landesamt für Mess- und Eichwesen 
Rheinland-Pfalz im Rahmen der Kooperationsvereinbarung 
zusammen. Mit dem Beitritt des Saarlandes zur bestehenden 
Drei-Länder-Kooperation profitieren alle Kooperationspartner 
wechselseitig von den Erfahrungen und Kenntnissen der Mit-
unterzeichner. Im Ergebnis werden Ressourcen gespart und 
ein verlässlicher Verbraucherschutz und einheitlicher Vollzug 
im Südwesten Deutschlands garantiert. 
 

Gemeindeverwaltungsverband 
Oberes Schlichemtal

Kräuter-Märchenwanderung 
in der Lochengegend 

Donnerstag, den 16. Juli 2020 

Eine zauberhafte Wanderung durch die Welt von Kräutern, 
Märchen und Mythen. Wir entdecken Kräuter und Pflanzen, 
und begeben uns an mystische Orte. Dort lauschen wir den 
Märchen vom Segen der Kräuter und der Natur. 
Start: 18.00 Uhr am Wanderparkplatz Lochen 
  Anfahrt über L 440 von Balingen-Weils-

tetten bzw. von Messst.-Tieringen. 
Wanderzeit: ca. 3 Stunden inkl. Erzählpausen und 
Kräuterkunde  
Wegstrecke:  knapp 4 km, z. T. schmale
 Pfade, auf gutes Schuhwerk
 achten!  
Wanderführer: Regina Nerz, Kräuter-
heilkunde 
 Sigrid Maute, Erzähl-
künstlerin 
Teilnehmerbetrag: 19,00 Euro 
Begrenzte Teilnehmerzahl - Anmeldung 
bis 14.7. erforderlich. 
Regina Nerz, Tel. 07431 630419,
www.regina-nerz.de 
oder Sigrid Maute, Tel. 07435 910449 
www.maerchenfreude.de 
In Zusammenarbeit mit Gemeindeverwaltungsverband Obe-
res Schlichemtal, www.oberes-schlichemtal.de 

  

Amtliche Bekanntmachungen
Dotternhausen

Kurzbericht zur Sitzung des Gemeinderates 
vom 24.06.2020 in Dotternhausen 
- Fortsetzung
Tagesordnungspunkt 7: Bekanntgabe nichtöffentlich ge-
fasster Beschlüsse 
Amtsverweser Alfons Kühlwein gab bekannt, dass der Ge-
meinderat in der vergangenen nichtöffentlichen Gemeinderats-
sitzung Herrn Achim Frey zum stellvertretenden Bauhofleiter 
bestellt hat. 
  
Tagesordnungspunkt 8: Bekanntgaben und Verschiedenes 
•  Amtsverweser Alfons Kühlwein gab den Mitgliedern des 

Gemeinderats und der Öffentlichkeit den nachfolgenden 
Fahrplan für den Abschluss der Verträge mit der Firma Hol-
cim bekannt: 

 1.  29.06.: Vorlage des Entwurfs des 12. Zusatzvertrags 
zum Abbauvertrag durch GSK 

 2.  30.06.: Vorlage der Überarbeitung des Entwurfs von 
Holcim zur 2. Ergänzung des Seilbahnvertrags 

 3.  01.07.: Beschluss des Gemeindesrats über den 12. Zu-
satzvertrag zum Abbauvertrag 
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 4.  02.07.: Übersendung des 12. Zusatzvertrags zum Ab-
bauvertrag und der 2. Ergänzung des Seilbahnvertrags 

 5.  06.-17.07.: Verhandlung mit Holcim über die beiden 
Vertragsentwürfe 

 6. 20.-24.07.: Finalisierung der beiden Vertragsentwürfe 
 7.  29.07.: Beschluss des Gemeinderats über den 12. Zu-

satzvertrags zum Abbauvertrag und die 2. Ergänzung 
des Seilbahnvertrags 

 8. 31.07: Unterzeichnung der Verträge 
 Der Gemeinderat stimmte diesem Fahrplan einstimmig zu. 

•  Der Antrag von Herrn Siegfried Rall auf Unterstützung für die 
Verfahrenskosten für seine Klage gegen die Glasverbren-
nung der Firma Holcim wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

  
•  Statistische Zahlen zur Wasserversorgung der Gemeinde 

im Jahre 2019 
  Der Einlauf aus den eigenen Quellen mit 106.121 cbm ist 

im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen (Vorjahr 75.971 
cbm). Die Gemeinde hat mit 55.038 cbm im Vergleich zum 
Vorjahr (72.759 cbm) wieder weniger Wasser vom Was-
serzweckverband eingekauft. 

  Der gemeindliche Wasserverkauf hat im Vergleich zum Vor-
jahr wieder zugenommen (um 6.920 cbm). Der Brauchwas-
serverkauf an die Firma Holcim ist um 5.948 cbm gestiegen. 

  Der Wasserverlust ist im Vergleich zum Vorjahr (11,6 %) auf 
10,60 % gesunken. 

  
•  Der Gemeinderat beschloss die jährliche Förderung des SV 

Dotternhausen auf Jugendförderung in Höhe von 3.075 €. 
  
•  In den vergangenen Monaten wurden von der Verwaltung 

zum einen die Abrechnung für die Buchenstraße, dann die 
Abrechnung der gesamten Schulsanierungsmaßnahme im 
Rahmen des Ausgleichstocks durchgeführt. Ebenso wurde 
eine Abschlagszahlung für den Ausbau der Hauptstraße 
gestellt. Folgende Beträge sind zwischenzeitlich bei der 
Gemeindekasse eingegangen: 

  
 Ausgleichsstock Buchenstraße 80.000 €
 Abrechnung Sanierung Schlossbergschule 370.000 €
 Abschlagszahlung Hauptstraße 112.500 €
 Insgesamt 562.500 €
  
  Gleichzeitig wurden zu Beginn des Jahres 2020 verschie-

dene Förderanträge gestellt. Dazu liegen zwischenzeitlich 
die Entscheidungen vor. 

  
  Beschaffung eines HLF20 als Ersatzbeschaffung für das 

bestehende LF16/12 für die Freiwillige Feuerwehr Dottern-
hausen 

 Fachförderung 92.000 €
 Förderung aus dem Ausgleichsstock 90.000 €
  
  Das privatgewerbliche Vorhaben der Schäfer Gruppe wird 

vom Land Baden-Württemberg im Rahmen des Entwick-
lungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) mit einem Betrag 
von 200.000 € gefördert. 

  
  Amtsverweser Alfons Kühlwein bezeichnete die genannten 

Maßnahmen als sehr erfreulich. Die Gesamtsumme von fast 
1 Mio. Euro könne die Gemeindekasse sowie auch die be-
günstigte Firma gut gebrauchen. 

  
•  Amtsverweser Alfons Kühlwein gab bekannt, dass die Fir-

ma Netzer aus Schömberg die Schulverpflegung in den 
Schulen in Schömberg sowie der Schlossbergschule in 
Dotternhausen zum Schuljahresende aufgekündigt hat. 

  
•  Die Trinkwasserprobe vom 18.05.2020 ergab in allen Be-

reichen keine Überschreitung des niedrigsten Zuordnungs-

wertes bzw. eine Verletzung des Grenz- oder Richtwertes 
nach der Liste der Trinkwasserverordnung. 

Der Bericht der Trinkwasseruntersuchung wird wie immer im 
Amtsblatt veröffentlicht. 
  
Öffentliche Bekanntmachung zum Inkrafttre-
ten des Bebauungsplans „Großer Acker I“, 
3. Änderung 
Der Gemeinderat der Gemeinde Dotternhausen hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am 24.06.2020 den Bebauungsplan „Gro-
ßer Acker I“, 3. Änderung nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan „Großer Acker I“, 3. Änderung, Dot-
ternhausen tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Be-
kanntmachung in Kraft.  
Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich des Text-
teils und der Begründung im Rathaus der Gemeinde Dottern-
hausen, Hauptstraße 21, 72359 Dotternhausen während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden. Jede Person kann den 
Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft 
verlangen. 
Ergänzend kann der Bebauungsplan „Großer Acker I“, Dot-
ternhausen gemäß § 10a BauGB auf der Homepage der Ge-
meinde Dotternhausen unter www.dotternhausen.de nach 
dem Inkrafttreten eingesehen werden. 
Folgende Verletzungen sind gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans unter Darle-
gung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich bei der Gemeinde Dotternhausen geltend gemacht 
worden sind: 
•  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

•  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 

•  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel der 
Abwägungsvorgänge. 

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder aufgrund der 
GemO zu Stande gekommen, so gilt sie gemäß § 4 Abs. 4 
GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zu Stande gekommen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
Zudem gilt dies nicht, wenn der Bürgermeister dem Beschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 
oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-
genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach 
Bekanntmachung der Satzung jedermann diese Verletzung 
geltend machen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 
4 BauGB in der derzeit geltenden Fassung über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche 
für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen wird hingewiesen. 
Dotternhausen, den 08. Juli 2020 
gez. Alfons Kühlwein 
Amtsverweser 
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                             Gemeinde Dotternhausen 
                             Zollernalbkreis 
 
 
 
 
Die Gemeinde Dotternhausen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 
eine/n hauswirtschaftliche/n Mitarbeiter/in für die Essensausgabe 
im gemeindeeigenen Kindergarten. 
 
Der Beschäftigungsumfang beträgt 10 Stunden/Woche.  
Die Arbeitszeit ist auf Montag bis Freitag von 12-14 Uhr festgelegt.  
 
Bewerbungen sind bis spätestens 26. Juni 2020 an die 
Gemeindeverwaltung Dotternhausen, Hauptstraße 21, 72359 
Dotternhausen, z. Hd. Herrn Alfons Kühlwein, zu richten. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen gerne Frau Wochner (Kindergartenleiterin),  
Tel. 914766, oder Herr Kühlwein, Tel. 07427/940511, zur Verfügung 
 
Alfons Kühlwein 
Amtsverweser  
 

Gemeinde Dotternhausen 
Zollernalbkreis 
  
Bei der Gemeinde Dotternhausen (1.870 Einwoh-

ner) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines 

Hauptamtsleiters (m/w/d)
mit Aufgaben im Finanzwesen 

in Vollzeit, alternativ ohne den Bereich Finanzwesen mit 
ca. 70 % zu besetzen. 

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen 
• Geschäftsstelle des Gemeinderats 
• Organisation inkl. EDV-Administration 
• Wahlen 
• Personalangelegenheiten 
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
•  Mitarbeit im Bereich des Finanzwesen und des Eigen-

betriebs Nahwärme 

Voraussetzung für die Stellenbesetzung ist ein Studienab-
schluss im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst 
als Diplom-Verwaltungswirt (FH) oder Public Management 
B.A. Für die Stellenbesetzung ohne den Bereich Finanz-
wesen eignen sich auch Bewerber mit vergleichbarem Ab-
schluss, Verwaltungsfachwirte oder Verwaltungswirte mit 
Aufstiegsqualifizierung. 
Wir erwarten gute EDV-Kenntnisse, eine hohe Motivation 
und die Bereitschaft sich in unterschiedliche Themenbe-
reiche einzuarbeiten, Organisations- und Verhandlungsge-
schick, Entschlussfreudigkeit und Durchsetzungsvermögen 
sowie sicheres und freundliches Auftreten. Aufgrund des 
umfangreichen Aufgabengebiets ist eine mehrjährige Be-
rufserfahrung von Vorteil. 
Je nach Qualifikation und vorbehältlich einer Stellenbe-
wertung kann die Stelle bis zur Besoldungsgruppe A 11 
LBesGBW oder vergleichbarer Vergütung nach dem TVöD 
besetzt werden. 

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte bis spätestens 
26.07.2020 an Amtsverweser Alfons Kühlwein, Gemeinde 
Dotternhausen, Hauptstraße 21, 72359 Dotternhausen oder 
als mail an buergermeister@dotternhausen.de. 
Für weitere Informationen stehen Ihnen Herr Kühlwein (Tel.: 
07427/9405-11) gerne zur Verfügung. 

Abholung ausgedienter Kühlgeräte, 
Bildschirme und Fernseher 
Am Dienstag, 28.07.2020, werden wieder Kühlgeräte, Bild-
schirme und Fernseher abgeholt. 
Meldungen zur Abholung sind noch bis Donnerstag, 
23.07.2020, 11.30 Uhr, beim Bürgermeisteramt,
Tel. 07427/9405-12, möglich. 
Am Sammeltag müssen die Geräte ab 6.00 Uhr am Stra-
ßenrand bereitstehen. 

Mittwoch: 13:45 - 15:15 Uhr Grundschulgruppe 
Mittwoch: 15:15 - 19:00 Uhr Offener Treff

Öffnungszeiten: 
 

 
 

Amtliche Bekanntmachungen
Dautmergen

E I N L A D U N G 
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung in Dautmergen 

am Mittwoch, 15. Juli 2020
um 19.30 Uhr im Bürgerhaus

Tagesordnung:  
 

 
 

 
E i n l a d u n g  

 
zur öffentlichen Gemeinderatssitzung in Dautmergen 

 
am Mittwoch, 30. Oktober 2019 

 
um 19.30 Uhr im Bürgerhaus 

 
 
Tagesordnung: 
 
 
Öffentlich 
 
1. Möglicher Aufbau eines Mobilfunkmastes auf Gemarkung Dautmergen 

hier: Standortsuche der Firma Telekom 
 
 

Ein Vertreter der Firma Telekom wird in öffentlicher Sitzung das Bestreben des 
Unternehmens erläutern. 
Herr Jürgen Anders, Professor für Nachrichtentechnik und Kommunikationssysteme an 
der Fakultät Digitale Medien an der FH Furtwangen, wird die Veranstaltung begleiten 
und für Fragen zur Verfügung stehen. 
 
 
An die Einwohnerschaft ergeht eine herzliche Einladung.  
 
 
 
 
gez. Lippus, Bürgermeister 

Öffentlich 
 1. Blutspenderehrung 
 2. Kindergarten 
 2.1 Bericht der Kindergartenleiterin Frau Myrta Wochner 
 2.2 Erhebung der Kindergartenbeiträge Juni und Juli 2020 
 2.3  Öffnungszeiten ab September 2020 und Krippenbei-

träge 
 3. Bauangelegenheiten 
 3.1  Neubau eines Einfamilienhauses mit Carport,
  Meisenstraße 15 
 3.2  Neubau von 2 Fertiggaragen auf Grundstück
  Blumenstraße 25 
 4. Annahme von Spenden und deren Verwendung 
 5.  Antrag der Kirchengemeinde St. Verena auf Kostenbetei-

ligung der Baumschneidemaßnahmen 
 6. Herstellung barrierefreier Bushaltestellen 
 6.1 Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen 
 7. Außenanlage der neuen Lagergarage Bauhof 
 7.1 Bericht über den Vororttermin und weiteres Vorgehen 
 8.  Abrechnung der zusätzlichen Hanggestaltung Dormettin-

ger Straße 9 mit Gemeindewappen und Sitzbank 
 9.  Kanalsanierungen im Rahmen der gesetzlichen Eigenkon-

trolle 
 9.1 Abschluss der Arbeiten und Endabrechnung 
10. Verschiedenes, Anfragen und Bekanntgaben 
  
An die Einwohnerschaft ergeht eine herzliche Einladung. 
Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. 
  
Wir weisen darauf hin, dass Zuhörerinnen und Zuhörer nur 
mit Mund/Nasen-Schutz und gleichzeitiger Handdesinfek-
tion vor Betreten des Sitzungsraumes zum öffentlichen 
Sitzungsteil Zugang haben. 

gez. Lippus, Bürgermeister 

Gemeinde sucht weitere Helferinnen/Helfer 
für das „Blumengießen“ entlang der Schli-
chem 
Die Blumen entlang der Schlichem tragen auch dieses Jahr 
wieder zu einem sehr schönen Ortsbild bei. Seit Anbrin-
gung Mitte Mai konnten wir bis einschließlich Mitte August 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für das Blumengie-
ßen gewinnen. 
Leider  fehlen der Gemeinde für den Zeitraum vom 
17.08.2020 bis 30.09.2020 noch weitere Helferinnen und 
Helfer. Es wäre toll, wenn sich noch weitere Freiwillige 
melden würden, welche das Blumengießen im 2-wöchigen 
Rhythmus übernehmen könnten. 
Interessierte können sich telefonisch unter 07427-2507 
oder per E-Mail unter info@gemeinde-dautmergen.de bei 
der Gemeinde melden. 
Lippus, Bürgermeister 
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Anbringung eines Gemeindewappens mit 
neuer Sitzbank abgeschlossen 
Die Wohnumfeldgestaltung des ehemaligen Geländes Dormet-
tinger Straße 9 ist nun komplett abgeschlossen. 
Die Anbringung des Gemeindewappens durch die Firma From-
mer aus Böhringen ist erfolgt und die neue Sitzbank ist eben-
falls platziert. 
Die Firma Holcim hat der Gemeinde für die Erstellung des Ge-
meindewappens 2.000,-- € zur Verfügung gestellt und Frau 
Gudrun Lange hat die Kosten für die Sitzbank in Höhe von 
1.632,17 € komplett übernommen. 
Die Gemeinde konnte somit das Ortsbild noch weiter auf-
werten und bedankt sich recht herzlich für die großzügigen 
finanziellen Unterstützungen. 
  

Anbringung eines Gemeindewappens mit neuer Sitzbank abgeschlossen 
 
Die Wohnumfeldgestaltung des ehemaligen Geländes Dormettinger Straße 9 ist nun 
komplett abgeschlossen. 
Die Anbringung des Gemeindewappens durch die Firma Frommer aus Böhringen ist 
erfolgt und die neue Sitzbank ist ebenfalls platziert. 
Die Firma Holcim hat der Gemeinde für die Erstellung des Gemeindewappens 
2.000,-- € zur Verfügung gestellt und Frau Gudrun Lange hat die Kosten für die 
Sitzbank in Höhe von 1.632,17 € komplett übernommen.  
Die Gemeinde konnte somit das Ortsbild noch weiter aufwerten und bedankt sich 
recht herzlich für die großzügigen finanziellen Unterstützungen. 
 
 
 

 
 

Firma Edeka-Koch Schömberg spendet 
Desinfektionssäule 

Firma Edeka-Koch Schömberg spendet Desinfektionssäule 
 
Die Freiwillige Feuerwehr Dautmergen kann sich über die kostenlose 
Zurverfügungstellung einer Desinfektionssäule für das Feuerwehrmagazin freuen. 
Die Firma Edeka-Koch aus Schömberg hat nach eigenen Angaben sämtliche 
Feuerwehren und Kindergärten im Oberen Schlichemtal und den angrenzenden 
Gemeinden ihres Einzugsgebiets mit derartigen Desinfektionssäulen ausgestattet. 
Ein positiver Nebeneffekt dabei ist, dass bei zukünftigen Veranstaltungen in einer 
Gemeinde, jeweils natürlich immer unter Beachtung der Corona-Hygienevorschriften, 
die jeweiligen Kommunen sich untereinander mit diesen Desinfektionsspendern 
kurzfristig aushelfen bzw. diese ausleihen könnten. 
Sowohl die Gemeinde Dautmergen als auch deren Freiw. Feuerwehr bedanken sich 
recht herzlich bei der Firma Edeka-Koch für diese Spende. 
 
 
 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Dautmergen kann 
sich über die kostenlose Zurverfügungstel-
lung einer Desinfektionssäule für das Feu-
erwehrmagazin freuen. 
Die Firma Edeka-Koch aus Schömberg hat 
nach eigenen Angaben sämtliche Feuer-
wehren und Kindergärten im Oberen Schli-
chemtal und den angrenzenden Gemein-
den ihres Einzugsgebiets mit derartigen 
Desinfektionssäulen ausgestattet. 
Ein positiver Nebeneffekt dabei ist, dass 
bei zukünftigen Veranstaltungen in einer 
Gemeinde, jeweils natürlich immer un-
ter Beachtung der Corona-Hygienevor-
schriften, die jeweiligen Kommunen sich 
untereinander mit diesen Desinfektions-
spendern kurzfristig aushelfen bzw. diese 
ausleihen könnten. 
Sowohl die Gemeinde Dautmergen als 
auch deren Freiw. Feuerwehr bedanken 
sich recht herzlich bei der Firma Ede-
ka-Koch für diese Spende. 
 

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde 
 St. Martinus Dotternhausen

12.07.20 - 15.Sonntag im Jahreskreis     
09:00 Uhr Hl. Messe  
19.07.20 - Vorabend zum 16. Sonntag im Jahreskreis 

   
19:00 Uhr Vorabendmesse  
26.07.20 - 17.Sonntag im Jahreskreis    
09:00 Uhr Hl. Messe  

02.08.20 - 18.Sonntag im Jahreskreis    
10:30 Uhr Wortgottesfeier (Diakon)  
 

Förderverein St. Martinus e. V. 
Einladung: 
Zu unserer Mitgliederversammlung am 

Freitag, den 17. Juli 2020 um 19.00 Uhr in der Festhalle, 
möchte ich alle Mitglieder, Freunde, Spender und Spon-
soren recht herzlich einladen. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Bericht des Vorsitzenden 
2. Bericht des Schriftführers 
3. Bericht des Schatzmeisters 
4. Bericht über die Buch- und Kassenführung des Vereins 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Anträge und Verschiedenes 
Anträge sind bis spätestens 15.07.2020 beim 1. Vorsitzen-
den Markus Münch einzureichen. 
Die Einhaltung der Hygieneregeln anläßlich der Corona-Pan-
demie wird zugesichert. Bitte tragen Sie einen Mund-Na-
sen-Schutz beim Besuch der Veranstaltung. Diesen können 
Sie nach Einnahme des Platzes wieder abnehmen. 
Markus Münch, 1. Vorsitzender 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Verena Dautmergen

Sonntag, 05.07.20 - 14. Sonntag im Jahreskreis     
10:30 Uhr Wortgottesfeier (Diakon)  
  Kollekte - Silbersonntag  
Samstag, 11.07.20 - Vorabend zum 15. Sonntag im Jah-
reskreis
19:00 Uhr Vorabendmesse  
Sonntag, 19.07.20 - 16. Sonntag im Jahreskreis    
  entfällt
Samstag, 25.07.20 - Vorabend zum 16. Sonntag im Jah-
reskreis
19:00 Uhr Vorabendmesse  
Samstag, 01.08.20 - Vorabend zum 17. Sonntag im Jah-
reskreis
19:00 Uhr Vorabendmesse  

Gottesdienste der Seelsorgeeinheit
St. Martinus und St. Verena

Büro Öffnungszeiten 
  Vormittags Nachmittags  
Montag 08:15 Uhr - 12.00 Uhr telefonisch 2509
Dienstag telefonisch 2509 14:30 Uhr - 17:00 Uhr
Mittwoch 08:15 Uhr - 12.00 Uhr telefonisch 2509
Donnerstag telefonisch 2509 16:00 Uhr - 18:30 Uhr
Freitag 11:00 Uhr - 13:00 Uhr    

Telefon: 07427 / 2193 oder 2509
E-Mail: StMartinus.Dotternhausen@drs.de 
Internet: www.kirche-dotternhausen.de

  

Im Trauerfall 
wenden Sie sich bitte an Pfarrer Dr. Holdt
Tel. 07427 / 2509 
Seelsorgerliche Beratung jederzeit nach Verein-
barung Tel. 07427 / 2509 
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Unter www.stadtkirche-schoemberg.de „Gottesdienstordnung 
Seelsorgeeinheit“ finden Sie weitere Gottesdienste. 

Samstag,11.07.20 - Vorabend zum 15. Sonntag im Jah-
reskreis
19:00 Uhr Vorabendmesse in Schömberg und Dautmergen
Sonntag,12.07.20 - 15. Sonntag im Jahreskreis    
09:00 Uhr Hl. Messe in Dotternhausen, Hausen und Rats-

hausen
10:30 Uhr Hl. Messe in Schömberg und Zimmern  
 
Aus der aktuellen Mitteilung des Bischofs zur Corona-Kri-
se vom 3. Juli 2020 
Lockerungen der Regeln für Gottesdienste 
Ich freue mich, Ihnen heute weitere Lockerungen von Be-
schränkungen bei der Feier der Liturgie mitteilen zu können. 
Die aktuelle Situation lässt dies zu. Gleichzeitig wissen wir, 
dass wir noch immer mitten im Verlauf der Pandemie sind und 
große Sorgfalt und Wachsamkeit notwendig ist. 
-  Eine Anmeldung für Eucharistiefeiern und andere Gottes-

dienste ist nicht mehr verpflichtend. 
-  Das Führen und Aufbewahren einer Teilnehmerliste ist nur 

notwendig, wenn die örtlichen Behörden dies verlangen. 
-  Der Rundum-Mindestabstand von Person zu Person bzw. 

von in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personengruppen 
zu anderen Personen kann auf 1,5 Meter reduziert werden. 

-  In Kirchenräumen ist Gemeindegesang nach wie vor nicht 
möglich. 

-  In Gottesdiensten im Freien ist Gemeindegesang möglich, 
wenn ein Rundum-Mindestabstand von 2 Metern eingehal-
ten wird. 

-  Es gibt keine Obergrenze mehr für die Personenzahl bei 
Gottesdiensten im Freien. 

-  Beisetzungen sollen in der üblichen Form gefeiert werden, 
wenn dies die örtlichen Verhältnisse unter Einhaltung der 
geltenden Infektionsschutzregelungen zulassen. 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche Ihnen in diesem so un-
gewöhnlichen Sommer Langmut und Gottes reichen Segen! 
Ihr Bischof Dr. Gebhard Fürst 
 

Versöhnungsnachmittag 
Am Freitag, 10.07.20 findet von 15:00 Uhr - 18:00 Uhr im 
St.-Anna-Stift in Dotternhausen der Versöhnungsnach-
mittag für die Erstkommunionkinder aus Dotternhausen 
und Dormettingen statt. Davor ist um 14:30 Uhr  Gewän-
deranprobe . 

Evangelische Kirchengemeinde Erzingen-Schömberg
Pfarramt: Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, 72336
Balingen-Erzingen, Tel. Nr. 07433/4210, Fax-Nr. 07433/385048,
E-Mail: Stefan.Kroeger@elkw.de, Internet: www.eseki.de,
Pfarrbüro Verena Prappacher: Montag  08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
sowie Mittwoch 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde
Erzingen-Schömberg

Kirchliche Mitteilungen 08.07. - 15.07.2020 

Liebe Leserin, lieber Leser, Liebe Gemeindeglieder, 
Gottesdienste 
Zurzeit senden wir unsere Gottesdienste jeden Sonntag um 
10 Uhr über einen Link auf unserer Homepage 

www.kirche-erzingen-schömberg.de  
bzw. unserem YouTube-Kanal („Evangelische Kirchengemein-
de Erzingen Schömberg“ eingeben). 
- Feiern Sie daheim mit uns den Gottesdienst jeden Sonn-
tag um 10 Uhr! 
Am kommenden Sonntag, 12. Juli 2020 feiern wir gemein-
sam Gottesdienst per Livestream aus Endingen. Herzliche 
Einladung! 
  
Unser Gottesdiensttelefon der Gesamtkirchengemeinde 
Steinach-Schlichemtal 
Sie haben kein Internet? - Kein Problem, hören Sie sich unsere 
Onlinegottesdienste an! 
Unter der Telefonnummer 07433 / 2101617 können Sie jeweils 
den letzten Gottesdienst aus Endingen oder Erzingen-Schöm-
berg bzw. Täbingen hören. Ein kurzer Hinweis führt zum einen 
oder anderen Gottesdienst und erläutert die weiteren Möglich-
keiten (# Vorspulen / * Zurückspulen / 0 Pause). 
  
Aufgrund der allmählichen Lockerungen finden unter den der-
zeitigen Abstands- und Hygieneregelungen vereinzelt wieder 
erste Gruppentreffen im Gemeindezentrum Schömberg statt. 
Somit sind Sie herzlich eingeladen zum: 
Glauben-Beten-Singen-Leben für Jung und Alt  
Am Freitag um 18 Uhr im Ev. Gemeindezentrum Schömberg;  
Info: Heike Ilchmann-Ruggaber, Tel. 07427 8606 
  
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft „2 
Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 292333. 
  
Tägliches Gebet um 19.30 Uhr  
Weiterhin gilt: Täglich läuten die Glocken um 19.30 Uhr und 
laden ein zum Gebet. 
Impuls zur Woche  
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht 
aus euch: Gottes Gabe ist es.   (Epheser 2, 8 Wochenspruch 
zum 12.7.2020)  
Gottes Gabe... unser Heil, unsere Erlösung und letztlich un-
ser Leben sind „Geschenk“, Gottes Gabe. In diesen Tagen, 
wo so vieles nicht (mehr?) selbstverständlich ist, wo manche 
unserer Gewohnheiten hinterfragt werden, unser Leben quasi 
in manchem auf dem Prüfstand steht, werden wir erinnert: Al-
les ist Geschenk, „Gottes Gabe“. Nichts, was ich mir verdient 
hätte. Was ich mit meiner Leistung erbracht hätte. Noch nicht 
einmal, worauf ich Anspruch hätte. Das rückt wohltuend die 
Maßstäbe zurecht. Geschenk - das ist in unsere Hände ge-
legt. Geschenk - das will angenommen sein. Der es schenkt, 
schaut, wie wir damit umgehen. Vielleicht, indem wir einmal 
„Danke“ sagen?  
Ihr Pfarrer Stefan Kröger 
 

HERZLICHE EINLADUNG ZU DEN JUNGSCHAR- 
UND JUGENDGRUPPEN: (AUSSER IN DEN FERIEN!) 

 

 

 

Dienstag
17.00 - 18.30 Uhr – Jungschar im Jugendhaus Erzingen
für alle ab der 1. - 6. Klasse mit Roland Eckert (Jugendre-
ferent Tel. 07433/9301084) und Steven Meister

Mittwoch
20.00 Uhr - 22.00 Uhr – Volleyball in der Schulturnhalle 
Dormettingen für alle ab 15 Jahren. 
Info: Stefanie Stauß (Tel. +49 152 53309962)

Donnerstag
18.30 Uhr - 20.30 Uhr – Teenkreis-J7 für Mädchen ab
der 7. Klasse im Evang. Gemeindezentrum Schömberg
mit Mona Haile (Tel. 07427/1544), Anna Zopf u. Stefanie
Stauß

Einige Jugendgruppen starten wieder:  
Dienstag 
17:00 Uhr - 18:30 Uhr - Jungschar im Jugendhaus Erzingen 
für alle ab der 1. bis zur 6. Klasse 
mit Roland Eckert (Jugendreferent, Tel. 07433/9301084) und 
Steven Meister 
  
Donnerstag 
18:30 Uhr - 20.30 Uhr - Teenkreis-J7 für Mädchen ab der 7. 
Klasse im Ev. Gemeindezentrum Schömberg mit Mona Haile 
(Tel. 07427/1544), Anna Zopf u. Stefanie Stauß 
  
Freitag 
15:15 Uhr - 16:30 Uhr - Jungschar im Ev. Gemeindezentrum 
Schömberg mit Roland Eckert (Tel. 07433/9301084) 
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Sonntag 
17:00 Uhr - 20:00 Uhr - Jugendkreis im Jugendhaus Erzingen. 
Info: Christian Rauscher (Tel. 07427/2950) 

 

Evangelische Kirchengemeinde
Täbingen - Dautmergen - Zimmern u. d. Burg

 
Evangelisches Pfarramt Täbingen, 
Im Oberland 9, 72348 Rosenfeld 
Telefon (07427) 3294 
Fax (07427) 914913 
Gemeindebüro Mo 09.30 – 12.00 Uhr 
 Do 14.00 – 16.30 Uhr 
E-Mail: pfarramt.taebingen@elkw.de 
Internet: www.kirchengemeinde.taebingen.de 
Pfarrer Stefan Kröger, Martin-Luther-Str. 12, Erzingen  
Telefon 07433/4210 
E-Mail stefan.kroeger@elkw.de 
1. Vorsitzender Axel Märklin, Heerstraße 24, Täbingen 
Telefon (07427) 8672 
E-Mail axel.maerklin@t-online.de

Sonntag, 12. Juli 2020 5. So. n. Trinitatis 
10.00 Uhr Online-Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger 
 Live aus Endingen 
Sonntag, 19. Juli 2020 6. So. n. Trinitatis 
10.00 Uhr Online-Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Kröger 
 Übertragung aus Schömberg 
 
Gottesdienste 
Zurzeit senden wir unsere Gottesdienste jeden Sonntag um 
10 Uhr über einen Link auf unserer Homepage  
www.kirche-erzingen-schömberg.de 
bzw. unserem YouTube-Kanal („Evangelische Kirchengemein-
de Erzingen Schömberg“ eingeben). 
- Feiern Sie daheim mit uns den Gottesdienst jeden Sonn-
tag um 10 Uhr! 
  
Unser Gottesdiensttelefon der Gesamtkirchengemeinde 
Steinach-Schlichemtal 
Sie haben kein Internet?  - Kein Problem, hören Sie sich un-
sere Onlinegottesdienste über das Telefon an. Unter der Tele-
fonnummer 07433 / 2101617 können Sie jeweils den letzten 
Gottesdienst aus Endingen oder Erzingen-Schömberg bzw. 
Täbingen hören. Ein kurzer Hinweis führt zum einen oder an-
deren Gottesdienst und erläutert die weiteren Möglichkeiten 
(# Vorspulen / * Zurückspulen / 0 Pause). 
  
Kurze Telefondachten täglich neu bietet zum Beispiel die 
„eva“ (Ev. Gesellschaft) Stuttgart mit der Telefonbotschaft „2 
Minuten Hoffnung wählen“ unter der Rufnummer 0711 292333. 
  
Ausdrucke der aktuellen Predigt finden Sie in unserer Tä-
binger Karsthans-Kirche. 
Gerne werfen wir ihnen die Predigt auch in den Briefkasten. 
Einfach melden bei Axel Märklin Tel: 07427/8672  
E-Mail: axel.maerklin@t-online.de 
  
Gemeindebüro 
Das Gemeindebüro ist wieder für den Publikumsverkehr ge-
öffnet. Es gelten die derzeit gültigen Abstands- und Hygiene-
vorschriften. Das Tragen einer Maske wird empfohlen. 
Das Gemeindebüro ist jeweils montags von 9:30 bis 12:00 Uhr 
sowie donnerstags  Uhr  von 14:00 bis 16:30 Uhr geöffnet. 
  
Hilfe angeboten 
Weiter halten wir in diesen Tagen telefonisch und auf andere 
geeignete Weise Kontakt zu Menschen, die nicht (mehr) so 
mobil sind, um ihnen eventuell bei der Bewältigung des Alltags 

beizustehen (Besorgungen, persönliche Ansprache...). Nutzen 
Sie auch die Möglichkeiten der Hilfen, die angeboten werden, 
wenn Sie selbst Hilfe benötigen (Infos im Pfarramt) oder bieten 
Sie selbst Hilfe an. Wir sind gern für Sie da. 
Beachten Sie dazu auch unser Angebot:  
www.wir-helfen-nachbarn.de/in/täbingen 
  
Tägliches Gebet um 19.30 Uhr  
Weiterhin gilt: Täglich läuten die Glocken um 19.30 Uhr und 
laden ein zum Gebet. 
  
Impuls zur Woche 
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es. (Epheser 2, 8 Wochenspruch zum 
12.7.2020) 
Gottes Gabe... unser Heil, unsere Erlösung und letztlich un-
ser Leben sind „Geschenk“, Gottes Gabe. In diesen Tagen, 
wo so vieles nicht (mehr?) selbstverständlich ist, wo manche 
unserer Gewohnheiten hinterfragt werden, unser Leben quasi 
in manchem auf dem Prüfstand steht, werden wir erinnert: Al-
les ist Geschenk, „Gottes Gabe“. Nichts, was ich mir verdient 
hätte. Was ich mit meiner Leistung erbracht hätte. Noch nicht 
einmal, worauf ich Anspruch hätte. Das rückt wohltuend die 
Maßstäbe zurecht. Geschenk - das ist in unsere Hände ge-
legt. Geschenk - das will angenommen sein. Der es schenkt, 
schaut, wie wir damit umgehen. Vielleicht, indem wir einmal 
„Danke“ sagen?  
Ihr Pfr. Stefan Kröger 

Vereinsnachrichten

Narrenzunft Dotternhausen e.V.

Generalversammlung 
Die auf Grund der eingetretenen Corona-Pandemie abgesag-
te Generalversammlung der Narrenzunft findet am Freitag, 
24.07.2020 um 20:00 Uhr in der Festhalle Dotternhausen 
statt. 
Die Tagesordnungspunkte lauten wie folgt: 
1. Begrüßung 
2. Geschäftsbericht des 1. Vorstandes 
3. Kassenbericht des Kassiers 
4. Bericht des Schriftführers 
5. Entlastung Vorstand und Narrenräte 
6. Wahlen 
7. Ehrungen 
8. Anträge + Verschiedenes 
Anträge können bis vier Tage vorher beim Vorstandsteam 
eingereicht werden. 
Bitte beachtet folgende Informationen zur Generalver-
sammlung: 
Ab dem 01.07.20 sind wieder Veranstaltungen mit bis zu 250 
Personen möglich, wenn den teilnehmenden Personen für 
die Dauer der Veranstaltung ein fester Sitzplatz zugewiesen 
werden kann und die Veranstaltung einem im Vorhinein fest-
gelegten Programm folgt. 
Die Durchführung der Generalversammlung erfolgt entspre-
chend den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Eine 
Mund- und Nasenabdeckung ist beim Betreten der Festhalle 
bis zum Einnehmen des Sitzplatzes zu tragen. Ebenfalls ist 
beim Betreten der Festhalle das bereitgestellte Desinfekti-
konsmittel zu benutzen. 
Bitte bringt Eure eigene Mund- und Nasenabdeckung mit. 
Dass wir planen und Euch feste Sitzplätze zuweisen können, 
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bitten wir um Anmeldung bis spätestens 22.07.2020 unter: 
0160 / 97018719. 
Wir freuen uns jetzt schon auf ein Wiedersehen mit Vereinsmit-
gliedern, Ehrenräten, Freunden und Gönnern unseres Vereines. 
Närrische Grüße 
Die Vorstandschaft mit Narrenrat 
  
1
               

   

  

  
      

Sie erreichen unsere Einsatzleiterinnen telefonisch 

Dotternhausen  
Carolin Kerner, Tel. 07427/4199538 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 

Dormettingen  
Karin Rauscher, Tel. 07427/4199826 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 

Dautmergen 
Andrea Wager, Tel. 07427/4199977 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 

 

1
               

   

  

  
      

Wir sind auch persönlich wieder für Sie da!!! 
Unsere Netzwerkbüros haben zu den gewohnten 
Zeiten für Sie geöffnet: 

Dotternhausen (in der Gemeindebücherei Dotternhausen), 
Hauptstraße 24, Tel. 07427/4199538 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 
Bürozeiten:   Jeden Dienstag von 9.00 bis 11.00 Uhr 

Dormettingen (im ehemaligen Lehrerzimmer der Schule), 
Schulstraße 15, Tel. 07427/4199826 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 
Bürozeiten:  Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 

Ansprechpartnerin für Dautmergen 
Andrea Wager, Tel. 07427/4199977 (Vorwahl unbedingt mitwählen) 
 

Wanderverein Dautmergen

Einladung Nachmittagswanderung
„Bittelschießer Täle“ (12.07.) 
Zu unserer Nachmittags-Wanderung am kommenden Sonntag 
laden wir noch einmal herzlich ein. Abfahrt wird um 13.00 Uhr 
am Bürgerhaus sein, Wanderführer ist Klaus Ohnmacht. Wir 
freuen uns sehr, dass trotz Corona diese Wanderung mög-
lich sein wird. Corona ist natürlich immer noch nicht besiegt, 
deshalb sind die bestehenden Vorschriften unbedingt einzu-
halten. D.h. u.a.: Wer sich krank fühlt, darf nicht mitwandern. 
Mund-/Nasen-Schutz ist mitzunehmen (wird mindestens bei 
der Einkehr benötigt). Wir müssen ein Teilnehmerliste führen. 
Bei mehr als 20 Teilnehmern muss in mehreren Gruppen ge-
wandert werden. 

Auf Mindestabstand zu anderen Personen ist zu achten. Diese 
Einschränkungen werden uns aber sicher den Wanderspaß 
nicht nehmen können. Ein schöner Wandernachmittag ist zu 
erwarten. 
  
Rückblick Fern-Wanderung Kirchzarten - Konstanz (2. Teil) 
Schön, dass die gelockerten Corona-Beschränkungen die 
Fortsetzung unserer im Vorjahr begonnenen Tour auf dem 
Schwarzwald-Querweg überhaupt zuließen. Allerdings gab 
es doch einiges zu beachten. Vor allem galt es, bei der er-
staunlichen Teilnehmerzahl von 16 Männern und 2 Frauen 
zwei Gruppen zu bilden, die getrennt von einander unterwegs 
waren. Am 27. Juni bestieg man in Rottweil den Zug und fuhr 
erst nach Hüfingen. Bei der Pause deckten sich manche noch 
mit Backwaren ein. Dann ging die Fahrt weiter, erst mit dem 
Zug, dann mit dem Shuttle-Bus bis zur „Schattenmühle“ süd-
lich von Löffingen, wo man letztes Jahr die Tour unterbrochen 
hatte. Nun wurde losmarschiert. Erst die eine Gruppe, dann 
die zweite. Nach kurzer Zeit war man im spektakulärsten Teil 
der wildromantischen Wutach-Schlucht. Immer am Rande 
der Wutach, oft auf schmalen Pfaden, neben hohen Felswän-
den, kleinen Wasserfällen, über Brücken und Stege, vorbei 
an den Ruinen Oberdietfurt, dem ehemaligen Bad Boll und 
der Gauchachmündung wurde marschiert, bis nach 14 Kilo-
metern die Wutachmühle erreicht war. Zwischendurch wurde 
ausgiebig gevespert. Nun ging es ins breitere Wutachtal. Die 
Tour führte nun vorbei an Aselfingen nach Achdorf, wo an ei-
nem Brunnen die leeren Trinkflaschen vollgetröpfelt werden 
konnten. Dann ging es auf engem Pfad steil aufwärts. Oben 
wurde es erst einmal ungemütlich nass. Dann kam man nach 
Blumberg. Auf der Terrasse des „Hirschen“ wurde bei der 
Einkehr dann wieder Schatten gesucht. Noch hatte man den 
anstrengenden Anstieg zum Gipfel des Buchberges vor sich. 
Der hatte es in sich, war doch das Geläuf extrem schmierig 
und so riss es auch zwei Wanderern die Beine weg und sie 
landeten im Dreck. Nachdem oben die Aussicht genossen 
war, sahen die Wanderer bald die „Sauschwänzle-Bahn“, 
wie auch später direkt vor dem Fenster des Landgasthauses 
„Löwen“ in Epfenhofen, wo zu Abend gegessen und dann 
übernachtet wurde. 29, meist nicht gerade einfache, Kilometer 
bei 750 Höhenmetern waren absolviert. Nach dem Frühstück, 
einigermaßen erholt und leidlich geduscht, musste kurz auf 
den offiziellen Wanderweg zurück marschiert werden. Dann 
ging es bergauf nach Randen. Dort wurde die B 27 überquert. 
Später kamen die Gruppen durch Riedöschingen. Das waren 
an diesem Tag aber auch die einzigen Ortschaften, die zu 
durchwandern waren und entsprechend gab es auch keine 
„Tankstellen“ mehr. Man kam vorbei am „Blauen Stein“, ei-
nem Basaltfelsen vulkanischen Ursprungs. Es ging durch Wald 
und freies Feld. In Erinnerung bleiben vor allem die langen, 
relativ ebenen Teilstücke (teils auf dem historischen „Alten 
Postweg“) auf der Höhe mit überwältigender Aussicht über 
die Hügellandschaft des Hegau mit ihren Vulkan-Kegeln, mit 
Bodensee und Alpen in der Ferne. Vesperpausen durften auch 
nicht fehlen, wobei da bei der Bänkle-Einnahme die Gruppe 
1 eindeutig im Vorteil war. Am Rande von Engen konnte dann 
an einem Camping-Platz doch noch für Flüssigkeits-Zufuhr 
gesorgt werden. Ein Klacks dann die restlichen zwei Kilometer 
bis zum Bahnhof Engen. 25 Kilometer und immerhin weitere 
400 Höhenmeter hatte man an diesem zweiten Tag geschafft. 
Bequem dann die Rückfahrt im IC zu den in Rottweil stehen-
den Autos. Im „Wiesental“ ließen dann die Wanderer dieses 
tolle Wander-Wochenende ausklingen. Für die hervorragen-
de Organisation war Wolfgang Kraft verantwortlich. In dieser 
Zeit und mit dieser großen Gruppe war das eine nicht gerade 
einfache Aufgabe. 
  
Termine: 
10.07. Ausschuss-Sitzung 
12.07. Nachmittagswanderung Bittelschießer Täle 
...und dann sehen wir weiter 



10 Amtsblatt Dotternhausen Dautmergen Nr. 28 vom 8. Juli 2020  

Heimat und Natur

 
Gruppe Albstadt 
   AK Alb-Guides 

Tour 35 
Von Null auf 234 Meter mit 8 Meter pro 
Sekunde 
Rundwanderung in Rottweil mit Besichti-
gung des Thyssen-Testturmes - Nur mit Vo-
ranmeldung! 

Bei der Rundwanderung am Stadtrand von Rottweil geht es 
zur geschichtsträchtigen Pulverfabrik. Von dort gelangen wir 
nach einem kurzen steilen Aufstieg auf das Gelände des Hun-
dezüchter Vereines. Nun sind es nur noch wenige Meter zum 
Turm mit seinen 240 Metern Höhe. Wir fahren gegen eine Ge-
bühr von voraussichtlich 9 € (Stand 08/2018- kann sich verän-

dern) zur Aussichtsplattform mit 8 Metern pro Sekunde, das 
entspricht einer Geschwindigkeit von knappen 29 Kilometern 
pro Stunde. Nach einem Aufenthalt von 45 Minuten setzen wir 
die Rundwanderung zum Ausgangspunkt fort. 
Hinweise:  Die Teilnahme ist auf 10 Personen be-

schränkt und nur nach Voranmeldung 
möglich! 

Termine: Samstag, 11.07.2020, 15.00 Uhr 
Dauer: ca. 3,5 Stunden reine Gehzeit
 (Strecke etwa 10 km) 
Treffpunkt: Rottweil am Bahnhof vor der Wartehalle 
Alb-Guide: Karl Seemann 
 Tel: 0 70 34 / 25 71 10 
 E-Mail: karle.seemann@t-online.de 
Teilnahmegebühr: 4,- Euro 

 Was sonst noch interessiert

Rotkreuzkurs - Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Ebingen. 
Am Samstag, 01.08.2020 von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im 
DRK-Forum Albstadt, Sonnenstr. 54. 
Rotkreuzkurs - Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Balingen. 
Am Samstag, 08.08.2020  von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im 
DRK-Forum Balingen, Henry-Dunant-Str. 1 - 5. 
Rotkreuzkurs - Erste-Hilfe-Grundlehrgang in Hechingen. 
Am Samstag, 15.08.2020  von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr im 
DRK-Forum Hechingen, Fred-West-Str. 29. 
Kursanmeldungen unter Tel. 07433/909999 oder www.drk-zol-
lernalb.de. 
DRK-Kleiderladen hat ab sofort wieder geöffnet. Die Öff-
nungszeiten mussten aufgrund der aktuellen Situation wie folgt 
angepasst werden: Mo. von 14 - 17 Uhr Verkauf und Ware-
nannahme, Di. von 14 - 17 Uhr Warenannahme, Mi. von 10 - 
13 Uhr Verkauf und Warenannahme, Do. 15 - 18 Uhr Verkauf 
und Warenannahme, Fr. von 10 - 13 Uhr Warenannahme. Wir 
freuen uns auf Ihren Besuch.  
  

Beflügeln & wundern 
Der erste Block der 3-teiligen Weiterbildung für alle, die ihren 
kreativen Ideenschatz für die Arbeit mit Kindern und Erwach-
senen oder sich selbst erweitern wollen, findet von Freitag, 
10.07.20 (14.00 Uhr) bis Sonntag, 12.07.2020 (13.00 Uhr) im 
Bildungshaus St. Luzen in Hechingen statt. Die Weiterbildung 
eignet sich besonders für Lehrer, Erzieher, Sozialpädagogen, 
Therapeuten etc. Die Leitung hat die Kunsttherapeutin Sus-
anne Rodler. 
Tag der Stille 
Das Tagesseminar findet am Sonntag, 12.07.2020 von 9.30 
- 17.00 Uhr im Bildungshaus St. Luzen in Hechingen statt. 
Die Leitung hat Renate Laschinger, Gruppenpädagogin mit 
Schwerpunkt Meditation und Eutonie. 
Waldbaden am Eichhörnchenweg 
Die Veranstaltung im Rahmen von Frauen-f l u g findet am 
Montag, 13.07.2020 von 19.00 - ca. 21.30 Uhr in Bad Imnau 
statt. Die Leitung hat Silke Schmocker, Entspannungspäda-
gogin. 
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Menschen von hier - lesen aus ihrem Lieblingsbuch 
Der dritte Lese- und Gesprächsabend findet am Mittwoch, 
15.07.2020 um 20.00 Uhr in St. Elisabeth, Albstadt-Tailfin-
gen, statt. 
„Komm wir gehen glücklich sein“ - Selbstfürsorge-Tage 
für Frauen 
Der Wochenend-Workshop zur Förderung der inneren, natürli-
che Stärke findet am 18. und 19.07.2020 im Bildungshaus St. 
Luzen in Hechingen statt. Die Leitung hat Manuela Orlowitsch, 
Life- und Business-Coach. 
Anmeldung und weitere Infos: T. 07433-90110-30, per Mail:  
info@keb-zak.de oder über die Homepage www.keb-zak.de 

Kostenlose Informationsführung im 
RuheForst Zollerblick in Hechingen 
am Montag, 13.07.2020 um 16.00 
Uhr. 
Anmeldung unter Tel. 0151 50986939 
oder 07471 621796, da die Teilnehmer-

zahl begrenzt ist. Treffpunkt: Parkplatz RuheForst Zollerblick 
(Navigation: Lindichstraße, 72379 Hechingen und der Beschil-
derung folgen). Bitte tragen Sie Ihren Mund-Nasen-Schutz und 
halten Sie sich an die vorgeschriebene Abstandsregelung. 
Weitere Informationen auch unter: www.ruheforst-zollerblick.de. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 

Donaubergland 
3 „DonauWellen“ erneut mit dem „Deutschen Wandersie-
gel“ ausgezeichnet 
Gleich drei der sechs „DonauWellen“-Wanderwege des Do-
nauberglandes sind von den Experten des Deutschen Wan-
derinstitutes in Marburg (Hessen) ganz neu für drei weitere 
Jahre mit dem Deutschen Wandersiegel als Premiumwege 
ausgezeichnet worden. Die drei Wanderwege wurden in den 
letzten Wochen erneut vor Ort überprüft worden und dabei 
haben die Prüfer den drei Rundwegen einen ausgezeichne-
ten Zustand attestiert. Einer der drei Wege wurde sogar noch 
etwas höher bewertet als bei der letzten Zertifizierung vor drei 
Jahren. Im Jahr 2014 waren die ersten fünf „DonauWellen“ 
erstmals zertifiziert und als Premiumwege prämiert worden, 
2017 dann bereist zum zweiten Mal. Die ersten drei Wege stan-
den nun in diesem Frühsommer zur Prüfung an, der Premium-
weg „Klippeneck-Steig“ bei Spaichingen und Denkingen, der 
Premiumweg „Eichfelsen-Panorama“ bei Beuron, Irndorf und 
Leibertingen und der Premiumweg „Donaufelsen-Tour“ bei Fri-
dingen und Buchheim. Die beiden weiteren werden in diesem 
Herbst noch folgen, der sechste erst im übernächsten Jahr. 
Das Donaubergland wird bei der Unterhaltung und Qualitätssi-
cherung der Premiumwege von den betreffenden Kommunen, 
von den Mitarbeitern des Kreisforstamtes, von einzelnen Mit-
gliedern des Schwäbischen Albvereins sowie von den „Wege-
paten“ unterstützt. Bei dem bundesweit bisher einzigartigen 
Projekt „Wegepatenschaften für Premiumwege“ unterstützen 
führende Firmen wie Aesculap AG, Karl Storz Endoskope, 
Hammerwerk Fridingen GmbH, WERMA Signaltechnik GmbH 
& Co. KG sowie die Daimler AG das Projekt Premiumwege von 
Beginn an. Im vergangenen Jahr kam noch die Firma SHL AG 
in Böttingen für den sechsten Premiumweg dazu. 
Premium- und Qualitätswege müssen sich alle drei Jahre die-
ser Prüfung durch die Wanderexperten unterziehen. Damit 
soll gewährleistet werden, dass die Wege nachhaltig gepflegt 
werden und die Qualität der Wege dauerhaft erhalten bleibt, 
was nicht immer ganz einfach ist. Die Premiumwege haben 
auch im Donaubergland wie bei vielen Rundwegen in Deutsch-
lands in den letzten Jahren hohe Maßstäbe gesetzt hinsicht-
lich der Wegequalität, der Erlebnisqualität und der durchgän-
gig guten Beschilderung und Markierung. Dies begründet 
auch den touristischen Erfolg dieser zertifizierten Wege. 
Mehr zu den „DonauWellen“ bei der Donaubergland GmbH, 
Tel. 07461-7801675 und im Internet unter
www.donaubergland.de 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 
Schlafen Sie auch schlecht? 
Ungefähr ein Fünftel der Deutschen leidet unter regelmäßigen 
Schlafstörungen. Ursächlich hierfür sind häufig die aktuellen 
Lebensumstände. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) hilft ihren Versicherten mit 
einem speziellen Gesundheitsangebot. 
Unser Körper regeneriert sich im Schlaf. Schlafmangel und 
Schlafstörungen schwächen das Immunsystem und können 
zu Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, aber 
auch zu psychischen Problemen wie Depressionen und Angst-
störungen führen. 
Stress ist für viele Versicherte der SVLFG zu einem Dauerzu-
stand geworden. Der ständige Termindruck und die perma-
nente Erreichbarkeit oder die immer schwieriger werdenden 
Rahmenbedingungen in der „Grünen Branche“ - auch bedingt 
durch die Corona-Pandemie - sorgen für ein immer höheres 
Stresslevel. Die gravierenden Folgen: Man kommt nicht mehr 
zur Ruhe, wacht nachts auf, kann nicht mehr einschlafen, ist 
am nächsten Morgen völlig gerädert und nicht leistungsfähig. 
Die SVLFG empfiehlt ihren betroffenen Versicherten, das 
neue kostenlose Online-Regenerationstraining für gesünde-
ren Schlaf zu nutzen. Dieses steht inzwischen auch für Arbeit-
nehmer zur Verfügung. Es ist speziell auf die grünen Berufe 
angepasst und wissenschaftlich evaluiert. Es kann bequem 
am eigenen PC anonym und zeitlich flexibel genutzt werden. 
Die Nutzer werden dabei von einem persönlichen Coach (Psy-
chologe) durch das Programm begleitet, der - auf Wunsch 
telefonisch oder per E-Mail - wertvolle Rückmeldungen zu 
einem besseren Schlafverhalten gibt. Videos und Audiodatei-
en, Bilder und Texte sowie Erfahrungsberichte gestalten das 
Training vielseitig und abwechslungsreich. 
Nähere Informationen - auch zu ihren weiteren Gesundheits-
angeboten - gibt die SVLFG telefonisch unter 0561 785-10512 
sowie im Internet unter  www.svlfg.de/gleichgewicht. 

Totale Erschöpfung bei Müttern.

Auf Ihre Spende kommt es an!
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Spendenkonto IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft

www.muettergenesungswerk.de/jetzt-spenden
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PAUL FEHILY   
Baumpflege Gartenpflege

Albstadt- Pfeffingen 
Mobil: 0179  1198118        Fon: 07432  171545 

Mail: galabau.fehily @t-online.de

D A H E I M   STATT   H E I M 
24h Betreuung im eigenen Zuhause 

      Region  / Sigmaringen  Zollernalb

       Tel. 07432 - 171999 
   zollernalb@promedicaplus.de 
   www.promedicaplus.de/zollernalb

   Unsere Pflegekräfte - herzlich - kompetent - engagiert

Ihre persönliche   
Beratung vor Ort

Ein Unternehmen der EnBW

Gemeinsam stark!
Viele Menschen sorgen dafür, dass seit Beginn der Corona-Pandemie das öffentliche  
Leben weitergeht – beispielsweise in Supermärkten, Krankenhäusern, Bussen oder  
beim Bäcker um die Ecke. Dafür sagen wir herzlich Danke! 
Auch wir nehmen unsere Verantwortung als Betreiber von Strom- und Gasnetzen in  
Baden-Württemberg sehr ernst. Über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dafür  
täglich in unserem Netzgebiet für Sie im Einsatz.

Wir kümmern uns drum.

RENOVIERUNGSWOCHEN
Altes Tor raus – Neues Sektionaltor rein!

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0www.pfullendorfer.de

Besuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große TorausstellungBesuchen Sie unsere große Torausstellung
in Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentorenin Pfullendorf mit über 40 Garagentoren

www.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.dewww.pfullendorfer.de

Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf88630 Pfullendorf
Ortsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-LinzOrtsteil Aach-Linz
Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0Tel. 07552 2602-0

Montag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach VereinbarungMontag bis Freitag 7:30- 12:00 Uhr und 13:00 -16:30 Uhr oder nach Vereinbarung

Sektionaltore inklusive Montage
Persönliche Beratung per Telefon oder vor Ort 

Kipptorstraße 1-3
88630 Pfullendorf
Tel. 07552 2602-0
info@pfullendorfer.de

Getränke Großhandel • Festservice
Abholmarkt Öffnungszeiten:

Tägl. 16.00 - 18.30 Uhr, Mi. nachmittag geschlossen
Fr. 14.00 - 18.30 Uhr, Sa. 8.00 - 13.00 Uhr

Alle Zoller-Biere im Angebot:
z.B. Hefe-Weizen  20*0,5 o. Pfand € 14,58
z.B. Zwickel / Export  20*0,33 / 0,5 o. Pfand € 14,19

Imnauer Fürstenquellen Mineralwasser
Classic oder Sanft 12*0,7 o. Pfand € 4,83
Mühringer Mineralwasser
Medium oder Classic 12*0,7 o. Pfand € 3,27

Weisser v.Stromberg Grauburgunder trocken  0,75 l   €  5,61

Alle Preise inkl. 16 % Mwst. - wir geben die Mwst.-Senkung weiter!

GESCHÄFTSANZEIGEN


